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1. Klausur

1. G ist Geschäftsführer der L-GmbH. P ist Prokurist der H-KG. P bestellt am 1.10. für die KG 5 Computer für 5.000,- €. Nachdem die Computer geliefert wurden, verweigert die KG die Zahlung, weil P ausdrücklich angewiesen worden war, die Computer nicht bei der GmbH, sondern bei dem günstigeren Contra-Markt zu kaufen.

Kann die GmbH die Zahlung der 5.000,-€ von der KG verlangen?

2. Die Computer wurden unter verlängertem Eigentumsvorbehalt an die KG geliefert. P hatte die Computer dann am 15.10.02 für 7.000,- € an den Einzelkaufmann K weiterveräußert. Am 30.10.02 nimmt der K den D in sein Unternehmen mit auf. Da die H-KG die Computer noch immer nicht bezahlt hat, will die GmbH von D Zahlung der 5.000,- € oder zumindest von K die Computer zurück.

Zu Recht?

